
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Kundmachungsorgan 

JGS Nr. 946/1811 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916 

§/Artikel/Anlage 

§ 1358 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1917 

Text 

§ 1358. Wer eine fremde Schuld bezahlt, für die er persönlich oder mit bestimmten 
Vermögensstücken haftet, tritt in die Rechte des Gläubigers und ist befugt, von dem Schuldner den Ersatz 
der bezahlten Schuld zu fordern. Zu diesem Ende ist der befriedigte Gläubiger verbunden, dem Zahler 
alle vorhandenen Rechtsbehelfe und Sicherungsmittel auszuliefern. 


